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VI  VERFAHRENSVERMERKE

Satteldach; gegenläufiges, versetztes Pultdach; Walmdach, Pultdach, Flachdach sind zulässig

Satteldach: 18° - 30°
Pultdach:   6° - 12°
Walmdach: 16° - 24°
Flachdach:   0° - 5°

zulässig sind Dachsteine aus Ziegel oder Beton oder Blechdach;
unbeschichtete Kupfer-, Zink- und Bleideckungen sind unzulässig;

Stehende Dachgauben mit einer Vorderansichtsfläche von max. 3,00 m² sind 
ab einer Mindestdachneigung von 25° zulässig. Bei Walmdächern und Pultdächern unzulässig.

a)  Der Gemeinderat hat in der Sitzung vom 11.09.2019 die Aufstellung des
     Bebauungs- und Grünordnungsplanes beschlossen. Der Aufstellungsbeschluss wurde
     am 19.11.2020 ortsüblich bekannt gemacht.

b)  Zu dem Vorentwurf des Bebauungs- und Grünordnungsplanes in der Fassung vom 20.11.2020 wurden die
     Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB
     in der Zeit vom 26.11.2020 bis 05.01.2021 beteiligt.

c)  Der Vorentwurf des Bebauungs- und Grünordnungsplanes in der Fassung vom 20.11.2020 wurde mit der
     Begründung gemäß § 3 Abs. 1 BauGB in der Zeit vom 26.11.2020 bis 05.01.2021 öffentlich ausgelegt.

d)  Zu dem Entwurf des Bebauungs- und Grünordnungsplanes in der Fassung vom 18.02.2021 wurden die
     Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB
     in der Zeit vom 24.02.2021 bis 26.03.2021 beteiligt..

e)  Der Entwurf des Bebauungs- und Grünordnungsplanes in der Fassung vom 18.02.2021 wurde mit der
     Begründung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom 24.02.2021 bis 26.03.2021 öffentlich ausgelegt.

f)  Die Gemeinde Leiblfing hat mit Beschluss des Gemeinderates vom 29.03.2021 den
     Bebauungs- und Grünordnungsplan gemäß § 10 Abs. 1 BauGB in der Fassung vom 29.03.2021
     als Satzung beschlossen.

    Leiblfing, den..........................

     ...............................................
    Moll, 1. Bürgermeister

g)  Ausgefertigt:

     Leiblfing, den..........................

     ...............................................
     Moll, 1. Bürgermeister

h)   Der Satzungsbeschluss des Bebauungsplanes wurde am .............. gemäß
     § 10 Abs. 3 Halbsatz 2 BauGB ortsüblich bekannt gemacht.
     Der Bebauungsplan ist damit in Kraft getreten.

     Leiblfing, den..........................

     ...............................................
     Moll, 1. Bürgermeister

I FESTSETZUNGEN DURCH PLANZEICHEN

WA1.1

1. Art der baulichen Nutzung

2. Maß der baulichen Nutzung

Allgemeines Wohngebiet gemäß § 4 BauNVO

0,35 

6,75

II

2.1

2.2

2.3

maximal zulässige Grundflächenzahl GRZ

maximal zulässige Wandhöhe in Meter

maximal festgesetzte Anzahl der Vollgeschosse 

o

3. Baugrenze / Bauweise

Baugrenze

offene Bauweise

Einzelhäuser und Doppelhäuser zulässig

3.1

3.2

3.3

4. Verkehrsflächen

4.1

4.2

II FESTSETZUNGEN DURCH TEXT

WA

1. Art der baulichen Nutzung

Allgemeines Wohngebiet (WA) nach § 4 BauNVO
Nutzungen nach § 4 Abs. 3 Nr. 4 und 5 sind im gesamten WA unzulässig.

5. Grünflächen

5.1

5.2

6.1

6. Wasserflächen und Flächen für die Wasserwirtschaft, den Hochwasserschutz und die Regelung 
des Wasserabflusses

Umgrenzung von Flächen für Regenrückhaltebecken

7. Maßnahmen und Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung
von Natur und Landschaft

7.1

7.2

7.3

7.4

öffentliche Grünfläche

private Grünfläche; bauliche Analgen sind innerhalb dieser Flächen unzulässig.

Öffentliche Straßenverkehrsfläche inkl. Mehrzweckstreifen

landwirtschaftlicher Feldweg

A

Baum zu erhalten

Obsthochstamm (standortheimische Sorte) gemäß Plandarstellung zu pflanzen

Standortheimischer Laubbaum gemäß Plandarstellung und Vorgaben in den textlichen 
Festsetzungen zu pflanzen

Straßenbaum; Standortheimischer Laubbaum gemäß Plandarstellung und Vorgaben
in den textlichen Festsetzungen zu pflanzen; Standortabweichung im Radius von 5 m zulässig;

privates 
Grundstück

Prinzipschnitt  Planstraße A
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Fahrbahn

5.50

VI PRINZIPSCHNITT HAHNGHAUS
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V PRINZIPSCHNITTE ERSCHLIESSUNGSSTRASSEN

Vorgaben Heckenpflanzung öffentliches Grün
Pflanzung einer 3-reihigen Hecke. Die Pflanzweite beträgt 1,0 - 1,5m. Die Straucharten sind gruppenweise zu 
verwenden (in Gruppen von 3-5 Exemplaren je Art). Es sind mindestens 10 verschiedene Gehölzarten zu verwenden.
Baumanteil 5%; nur Bäume 2. Ordnung zur Minimierung der Kulissenwirkung.
Es sind folgende Mindestpflanzqualitäten zu beachten:
Sträucher: verpflanzte Sträucher, 4 Triebe, 60-100cm
Bäume: Heister, 2 x v, 150-200cm.
Anlage eines Saumstreifens / Bedarfspflegeweges und einer Grünmulde auf der Außenseite der Hecke gemäß 
nachfolgender Schemazeichnung:

9.8 Die nicht mit Gebäuden oder vergleichbaren baulichen Anlagen überbauten Flächen der bebauten Grundstücke 
sind wasseraufnahmefähig zu belassen oder herzustellen und zu begrünen oder zu bepflanzen.

9.9 Streusalz, ätzende Streustoffe 
Auf den privaten Verkehrs- und Stellflächen ist der Einsatz von Streusalz und anderen ätzenden Streustoffen zum 
Schutz von Boden und Grundwasser, angrenzender Vegetation und zum Schutz der Pfoten von Haustieren, 
insbesondere Hunden und Katzen, unzulässig.

9.10 CEF-Maßnahmen Feldlerche

Als Ausgleich für den Verlust von zwei Feldlerchenrevieren sind als vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen 
Lerchenfenster und ein Ackerbrache- oder Blühstreifen anzulegen. Es sind Verträge zwischen Gemeinde und 
Landwirten gemäß den nachstehenden Anforderungen zu schließen und die Maßnahmen entsprechend 
durchzuführen.
Die Sicherung der Maßnahmen erfolgt durch Institutionelle Sicherung (inkl. Dokumentation) über den 
Landschaftspflegeverband Straubing-Bogen (Schuldrechtliche Vereinbarung).
Lerchenfenster (pro Brutpaar)

Lerchenfenster
- 8 Feldlerchenfenster (je mind. 20 m²);
- im räumlich-funktionalen Zusammenhang zum Vorhaben (max. 1,5 km Radius zum Zugriffsgebiet);
- jährlicher Flächenwechsel möglich;
- Anlage im Wintergetreide durch Anheben der Saatmaschine;

- max. 5 Fenster pro ha;
- Einsatz von Dünger und Pflanzenschutzmittel im gesamten Feldstück zulässig;
- keine mechanische Unkrautbekämpfung im gesamten Feldstück zulässig;
- keine Bewirtschaftung vom 01.03. bis 31.06.;
- mind. 100 m Abstand zu Vertikalkulissen und Straßen; mind. 25 m Abstand zum Feldrand; keine Anlage in und an 
  Fahrgassen.

Ackerbrache- oder Blühstreifen (pro Brutpaar)

- Gesamtfläche mind. 2000 m² (Breite mind. 10 m);
- im räumlich-funktionalen Zusammenhang zum Vorhaben (max. 1,5 km Radius zum Zugriffsgebiet);
- mindestens zwei Jahre auf derselben Fläche, dann Flächenwechsel möglich.

  Brachestreifen:
  - Anlage durch fehlende Einsaat; der aufkommende Pflanzenbewuchs ist im Zeitraum vom 01.08. bis 31.10. mittels 
    Grubber, Egge oder Bodenfräse zu entfernen, ansonsten keine Bewirtschaftung;
  - kein Einsatz von Dünger und Pflanzenschutzmittel;
  - keine Nutzung/Mahd im Zeitraum vom 15.03. bis zum 31.07.

oder

  Blühstreifen:
  - Ansaat mit für den Naturraum typischen Blühmischungen (autochthones Saatgut); Aufbringen von höchstens 
    50-70 % der regulären Saatgutmenge;
  - kein Einsatz von Dünger und Pflanzenschutzmittel;
  - Keine Nutzung/Mahd im Zeitraum vom 15.03. bis zum 31.07.;
  - jährlicher Pflegeschnitt im Zeitraum vom 01.08. bis 15.10. von mind. 50 % der Fläche (mit jährlich wechselndem 
    Brache-Bereich); ggf. Bodenbearbeitung oder Neuansaat.

Zeitliche Vorgabe:
Beginnt der Eingriff während der Brutphase (01.03. bis 30.06.) müssen die CEF-Maßnahmen vor dem 01.03. 
vollständig funktionsfähig sein. Beginnt der Eingriff später im Jahr, müssen die CEF-Maßnahmen spätestens zum 
darauffolgenden 01.03. vollständig funktionsfähig sein.
Für 2021 ist die Bereitstellung von 6 Feldlerchenfenstern und 0,2 ha Blühstreifen annehmbar. Für 2022 und die 

Folgejahre ist dann der volle Umfang an festgesetzten CEF-Maßnahmen zu stellen.

9.11 Naturschutzrechtlicher Ausgleich
Der ermittelte Kompensationsbedarf von 11.756 m² wird im Bereich des Baugebietes auf den Flurstücken Nr. 878/0 
und 890/3 Gemarkung Hailing erbracht (Teilfläche Nord 1.123 m², Teilfläche Süd 13.214 m²).

Mit Rechtskraft des Bebauungs-/Grünordnungsplans ist die Ausgleichsmaßnahme an das Bayerische Landesamt 
für Umwelt zur Erfassung im Ökoflächenkataster zu melden (Art. 9 BayNatSchG).

Standortheimischer Laubbaum oder Obstbaum zu pflanzen; Lage auf dem Baugrundstück 
variabel; Artenauswahl und weitere Vorgaben siehe textliche Festsetzungen

Fläche für Maßnahmen des Naturschutzes; Einfriedungen, bauliche Anlagen, 
Geländeveränderungen (Ausnahme Erstgestaltungsmaßnahmen), Freizeitnutzung, Nutzung als 
Lagerfläche sind nicht zulässig; 
Ausgleichsfläche für vorhabensbedingte Eingriffe (Größe: Nord 1.123 m², Süd 13.214 m²)

naturnahe Grabengestaltung; Ausbildung als breite Wiesenmulde durch Abtrag der rechtsseitigen 
Uferrhene, unregelmäßig mit Aufweitungen und kleinen Einstaubereichen;
Pflanzung von lockerem Ufergehölz aus standortheimischen Bäumen und Sträuchern gemäß 
Vorgaben in den textlichen Festsetzungen;
Amphibienfreundliche Gestaltung der Querung durch die Planstraße (Durchlass mit beidseitiger 
terrestrischer Berme)

Entwicklung einer Extensivwiese; zunächst Aushagerung: Im Bereich von Erdbewegungen 
aufgrund der Bachrenaturierung (ist im landschaftsplanerischer Ausführungsplan darzustellen) 
erfolgt Aushagerung durch Oberbodenabtrag; im Restbereich erfolgt zwei Jahre l
ang 3x Mahd der Wiese mit Mähgutabtransport in bestehenden Wiesenbereichen bzw. düngungs- 
und pestizidfreier Getreideanbau mit Entfernung des Ernteguts im Bereich bestehender 
Ackerflächen; anschließend Einsaat der Nicht-Wiesenflächen mit Regiosaatgut Ursprungsgebiet 
16 (Unterbayerische Hügel- und Plattenregion), Typ Frischwiese oder Heumulchansaat aus 
regionaler Spenderfläche, die mind. den Kriterien einer Flachlandmähwiese (LRT 6510) entspricht 
und frei von Neophyten ist; die Spenderfläche ist mit der Unteren Naturschutzbehörde 
abzustimmen; Pflege durch 2-3 schürige Mahd mit Abtransport des Mähguts, erster Schnitt ab 
15.06.; keine Düngung, kein Einsatz von Pestiziden, kein Einsatz von Schlegelmulchmähern;

Entwicklung einer Streuobstwiese; Pflanzung von Obsthochstämmen gemäß Plandarstellung, 
StU mind. 14-16 cm; Aushagerung, Ansaat und Pflege wie Extensivwiese (siehe 7.8)

Erhalt der vorhandenen Gehölzbiotope; Wiedervernässung durch moderaten Grabenanstau;

Fläche zum Anpflanzen von Gehölzen Pflanzung einer 3-reihigen Hecke aus standortheimischen 
Gehölzen gemäß beigefügter Artenliste und Vorgaben in den textlichen Festsetzungen;
Baumanteil 5%, nur Bäume 2. Ordnung; Anlage einer Wiesenmulde (1-1,5 m breit) an der 
Außenseite der Pflanzzone zum Abfangen des Hangwassers; Saumstreifen / Bedarfspflegeweg
zwischen Mulde und Hecke (1,5 m breit); Anordnung siehe Schemazeichnung;
Breite der Pflanzzone: 8 m

Geltungsbereich des Bebauungsplanes

max. Grundflächenzahl

Bauweise Bauweise

maximal zulässige Wandhöhe max. Anzahl der Vollgeschosse

Art der baulichen Nutzung

8. Sonstige Planzeichen

Nutzungsschablone:

8,00

8.1

8.2

8.3

8.4

Maßangabe in Meter

geplante Trafostation
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B
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III HINWEISE DURCH TEXT

1. Archäologie

Vor Baubeginn der Erschließungsmaßnahmen sind archäologische Untersuchungen erforderlich und 
mit der Kreisarchäologie Straubing-Bogen abzustimmen.
Für Bodeneingriffe jeglicher Art im Geltungsbereich des Bebauungsplanes ist eine denkmalrechtliche 
Erlaubnis gem. Art. 7 Abs. 1 BayDSchG notwendig, die in einem eigenständigen Erlaubnisverfahren bei der 
zuständigen Unteren Denkmalschutzbehörde zu beantragen ist.   

2. Altlasten

Das Plangebiet ist nach bisheriger Erkenntnis der Gemeinde Leiblfing altlastenfrei. Bei Aushubarbeiten ist 
das anstehende Erdreich organoleptisch zu beurteilen. Bei offensichtlichen Störungen oder anderen 
Verdachtsmomenten (Geruch, Optik, etc.) ist das Landratsamt Straubing-Bogen und das Wasserwirtschaftsamt
Deggendorf zu informieren.

3. Sicherheitsabstände Baumpflanzungen/ Grenzabstände

Baumpflanzungen müssen einen Mindestabstand von 2,50 m zu vorhandenen oder geplanten unterirdischen Ver- und 
Entsorgungsleitungen einhalten. Bei kleineren Abständen ist je nach Leitungsart der Einsatz von Schutzmaßnahmen 
zu überprüfen. Auf das "Merkblatt über Baumstandorte und unterirdische Ver- und Entsorgungsleitungen"
 - aufgestellt von der Forschungsgesellschaft für Straße- und Verkehrswesen in Köln - wird verwiesen.
Auf die Einhaltung der gesetzlichen Grenzabstände für Pflanzungen (AGBGB) wird verwiesen.

4. Brandschutz

Die Belange und Anforderungen des vorbeugenden baulichen und abwehrenden Brandschutzes sind zu berücksichtigen.
Der Brandschutz durch die Feuerwehr ist zu gewährleisten, Feuerwehrzufahrten und -zugänge sind gemäß den 
"Richtlinien über Flächen für die Feuerwehr" herzustellen.

5. Verzicht auf Mineraldünger und Pestizide

Auf den Einsatz von Mineraldüngern und Pestiziden sollte verzichtet werden.

6. Streusalz/ ätzenden Streustoffe

Auf privaten Verkehrs- und Stellflächen sollte auf den Einsatz von Streusalz und ätzenden Streustoffen zum Schutz von 
Boden und Grundwasser verzichtet werden.

7. Hang- und Schichtwasser

Bei Geländeschnitten muss mit Hang- und Schichtwasser sowie mit wild abfließendem Oberflächenwasser 
gerechnet werden. Der natürliche Ablauf wildabfließenden Wassers darf gem. § 37 WHG nicht nachteilig 
für anliegende Grundstücke verändert werden.

8. Landwirtschaft

Die von den oben angrenzenden landwirtschaftlich genutzten Grundstücken und Tierhaltungsbetrieben ausgehenden 
Immissionen, insbesondere Geruch, Lärm, Staub und Erschütterungen, auch über das übliche Maß hinausgehend, sind 
zu dulden. Insbesondere auch dann, wenn landwirtschaftliche Arbeiten nach Feierabend sowie an Sonn. und Feiertagen 
oder während der Nachtzeit vorgenommen werden, falls die Wetterlage während der Erntezeit solche Arbeiten erzwingen.

9. Niederschlagswasser

Es wird empfohlen, unverschmutzt anfallendes Regenwasser auf den privaten Grundstücken in ausreichend 
dimensionierten Zisternen zu sammeln und als Brauchwasser (z.B. für Toilettenspülung, 
Freiflächenbewässerung, u. ä.) zu verwenden. 
Die Vorlagen der Niederschlagswasserfreistellungsverordnung (NWFreiV) und der technischen Regeln zum schadlosen 
Einleiten von gesammeltem Niederschlagswasser in oberirdische Gewässer (TRENOG) bzw. in das Grundwasser 
(TRENGW) sind einzuhalten. Gegebenenfalls ist eine wasserrechtliche Genehmigung mit entsprechenden Unterlagen 
zu beantragen. Bei der Beseitigung von Niederschlagswasser von Dach-, Hof- und Verkehrsflächen sind dann die 
Anforderungen der ATV-Merkblätter A 138 und M 153 einzuhalten.

10. Metalldächer

Bei beschichteten Metalldächern ist mindestens die Korrosionsschutzklasse III nach DIN 55928-8 bzw. 
die Korrosivitätskategorie C3 nach DIN EN ISO 12944-5 einzuhalten.
Bei Dächern mit Zink-, Blei- oder Kupferdeckungen > 50 m² sind zusätzliche Reinigungsmaßnahmen des 
abzuleitenden Niederschlagswassers erforderlich.

11. Ressourcenschonung

Es wird zur Schonung von wertvollen Primärressourcen empfohlen, bereits im Rahmen der
Gebäudeplanung auf die Verwendung umweltschonender Baustoffe (z.B. auch Materialien aus dem
Bauschuttrecycling) und die Erzeugung von Wärme und Warmwasser mittels regenerativer Energieträger
zu achten. So sollte - auch bzgl. der besonderen Relevanz des Klimaschutzes - die Energieversorgung
primär mittels Solarenergie und nachwachsender Energieträger schadstoffarm sichergestellt werden. Den
Bauwerbern wird empfohlen, sich diesbezüglich entsprechender Informationsangebote (z. B. Passivhaus
Institut/ Darmstadt) zu bedienen.

12. Grundwasserwärmepumpen

Auf Grund der geringen Abstände der einzelnen Bauparzellen untereinander können sich dort errichtete 
Grundwasserwärmepumpen gegenseitig beeinflussen. Dies ist von den Bauwerbern bei der Planung der
Heizungssysteme zu berücksichtigen.

13. Pflege Straßenbegleitgrün

Für öffentliche Grünfläche ohne anderweitige Festsetzung wird empfohlen eine extensive Pflege 
durchzuführen, d.h. Mahd nur 2-3 Mal pro Jahr mit Mähgutabtransport.

14. wassersensibler Bereich

Bei starken Niederschlagsereignissen kann es an der Rauhestraße zu Überflutungen kommen; Die Grundstücke
entlang dieser Straße können davon betroffen sein; Selbige Gefahr geht von dem Oberflächenwasser, welches das 
neue Baugebiet durchfließt. Bei Starkregenereignissen kann es hier zu Überschwemmungen kommen, es sollten
entsprechende Vorkehrungen getroffen werden.

15. Bodenschutz

Nach § 1a Abs. 2 BauGB soll mit Grund und Boden sparsam und schonend umgegangen werden. Dazu wird empfohlen 
Flächen, die als Grünfläche oder zur gärtnerischen Nutzung vorgesehen sind, nicht zu befahren. Mutterboden, der bei 
Errichtung und Änderung baulicher Anlagen ausgehoben wird, ist nach § 202 BauGB in nutzbarem Zustand zu erhalten 
und vor Vergeudung und Vernichtung zu schützen.
Zum Schutz des Mutterbodens und für alle anfallenden Erdarbeiten werden die Normen DIN 18915 Kapitel 7.4 und 
DIN 19731, welche Anleitung zum sachgemäßen Umgang und zur rechtskonformen Verwertung des Bodenmateriales 
geben, empfohlen. Es wird angeraten die Verwertungswege des anfallenden Bodenmaterials vor Beginn der 
Baumaßnahme zu klären. Hilfestellungen zum umweltgerechten Umgang mit Boden sind im Leitfaden zur 
Bodenkundlichen Baubegleitung des Bundesverbandes Boden zu finden. 

Im Allgemeinen Wohngebiet wird das Maß der baulichen Nutzung durch die Festlegung einer 
maximal zulässigen Grundflächenzahl und der maximal zulässigen Gebäudehöhe definiert.

Grundflächenzahl GRZ 0,35:
Die maximal zulässige Grundflächenzahl ist im Allgemeinen Wohngebiet auf 0,35 beschränkt. 
Die zulässige Grundflächenzahl darf durch die Grundfläche von Garagen, Stellplätzen mit ihren Zufahrten 
und Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO bis zu 50 % überschritten werden. 

Wandhöhe WH:
Als Wandhöhe gilt das Maß der Außenwand ab der Oberkante des geplanten Gelände bis zum Schnittpunkt 
der Außenwand mit der Dachhaut oder dem oberen Abschluss mit der Wand (Attika). 
Bestehendes und geplantes Gelände sind in der Genehmigungsplanung darzustellen.

Haustyp:
Bei einer Hangneigung von mehr als 1,5 m gemessen auf die Haustiefe, ist zwingend der Typ
des Hanghauses U+E zu wählen. (siehe VI Systemschnitt)

Sonnenkollektoren/ Photovoltaikanlagen sind in Dachneigung zulässig.
Freistehende Anlagen sind unzulässig.

2. Maß der baulichen Nutzung

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

3. Bauweise

Für das gesamte Baugebiet wird gem. § 22 Abs. 2 BauNVO die offene Bauweise festgesetzt. 

4. Abstandsflächen

Die Abstandsflächenregeln nach Art.6 der Bayerischen Bauordnung sind zu beachten.

8. Dächer/ Dachaufbauten

Dachform:

Dachneigung:

Dachdeckung:

Dachgaube:

Sträucher 
Cornus sanguinea Roter Hartriegel
Corylus avellana Hasel
Crataegus laevigata Zweigriffliger Weißdorn
Euonymus europaeus Gewöhnlicher Pfaffenhut
Frangula alnus Faulbaum
Ligustrum vulgare Gewöhnlicher Liguster
Lonicera xylosteum Gewöhnliche Heckenkirsche
Prunus spinosa Schlehe
Rhamnus cathartica Purgier-Kreuzdorn
Rosa arvensis Kriech-Rose
Rosa canina Hunds-Rose
Rosa majalis Zimt-Rose
Salix aurita Ohr-Weide
Salix caprea Sal-Weide
Salix purpurea Purpur-Weide
Sambucus nigra Schwarzer Holunder
Viburnum lantana Wolliger Schneeball
Viburnum opulus Gewöhnlicher Schneeball

9. Grünordnung

9.1 Bepflanzung

Für die festgesetzten Bepflanzungen sind nur standortgerechte, heimische Arten der folgenden Auswahlliste 
zulässig. Es ist autochthones, zertifiziertes Pflanzmaterial gemäß eab zu verwenden 
(Vorkommensgebiet 6.1 Alpenvorland).

Bäume 1. Wuchsordnung 
Acer platanoides Spitz-Ahorn
Acer pseudoplatanus Berg-Ahorn
Quercus robur Stiel-Eiche
Tilia cordata Winter-Linde
Tilia platyphyllos Sommer-Linde

Bäume 2. Wuchsordnung
Acer campestre Feld-Ahorn
Alnus glutinosa Schwarz-Erle
Betula pendula Hänge-Birke
Carpinus betulus Hainbuche
Prunus avium Vogel-Kirsche
Prunus padus Trauben-Kirsche
Sorbus aucuparia Vogelbeere, Eberesche

Als Straßenbäume in öffentlichen Grünflächen sind ergänzend die nachfolgenden stadtklimaresistenten Baumarten 
zulässig:
Alnus spaethii Purpur-Erle
Gingko biloba Ginkgobaum
Robinia pseudoacacia Robinie, Scheinakazia
Tilia tomentosa ´Brabant´ Brabanter Silber-Linde

Obstbäume heimischer Arten und Sorten (nur außerhalb festgesetzter Pflanzzonen).

7. Wohneinheiten

Pro Parzelle sind maximal 4 Wohneinheiten zulässig.

5. Nebenanlagen

Garagen und Nebengebäude sind in Dachform und Dachneigung dem Hauptgebäude anzupassen.
Flachdächer sind bei allen Dachformen zugelassen.

6. Stellplätze

Pro Wohneinheit sind mindestens 2 Stellplätze nachzuweisen. Zufahrten zu Garagen und deren Vorplätze 
können darauf nicht angerechnet werden. 

Vorgaben Einzelbäume
Mindestpflanzqualität: In öffentlichen Grünflächen: Hochstamm, 3 x v, StU 16-18 cm oder vergleichbare 
Solitärqualität. 
In den Bauparzellen: Hochstamm mit StU 14-16 cm oder vergleichbare Solitärqualität; 
Obstbäume auch als Halbstamm möglich. Bei Baumpflanzungen ist je Baum ein durchwurzelbares Substrat mit einer 
Fläche von mindestens 16 m² vorzusehen. Eine Überdeckung der Pflanzfläche ist bei Einsatz eines Baumschutz-
gitters und/oder von geeigneten Wurzelschutzelementen sowie Bewässerungs- und Belüftungseinrichtungen zulässig.

Vorgaben Ufergehölze am Graben
Pflanzung von lockeren Gehölzgruppen aus Bäumen und Sträuchern. Straucharten sind gruppenweise zu verwenden 
(in Gruppen von 3-5 Exemplaren je Art). Verortung der Gehölzgruppen im Plan ist unverbindlich. Lage und Anzahl 
der Gehölzgruppen ist im qualifizierten Freiflächengestaltungsplan für die öffentlichen Grünflächen darzustellen.
Es sind folgende Mindestpflanzqualitäten zu beachten:
Sträucher: verpflanzte Sträucher, 4 Triebe, 60-100cm
Bäume in flächigen Pflanzungen: Heister, 2 x v, 150-200cm
Einzelbäume: Hochstamm, 3 x v, StU 16-18 cm oder vergleichbare Solitärqualität.

Unzulässige Pflanzen
Die Pflanzung von landschaftsfremd wirkenden Gehölzen wird an den Grundstücksgrenzen ausgeschlossen 
(bizarr wachsende und buntlaubige Arten; Säulen-, Hänge-, Trauer- und Kugelformen, insbesondere Blaufichten, 
Thujen, Scheinzypressen).

9.2 Einfriedungen, Auffüllungen/Abgrabungen, Stützmauern
9.2.1 Als Einfriedungen Holzlatten-, Metall- und Maschendrahtzäune bis max. 1,2 m Höhe zulässig. Ferner sind 
Hecken aus standortheimischen Gehölzen zulässig. 

9.2.2 Stütz- und Böschungsmauern sind an den Parzellengrenzen zur freien Landschaft, zu Ausgleichsflächen oder 
zu öffentlichen Grünflächen nicht zulässig. Hier sind durchgehende Zaunsockel unzulässig (ausschließlich 
Punktfundamente zulässig). Der Abstand Unterkante Zaun – Boden muss mindestens 15 cm betragen.

9.2.3 Stütz- und Böschungsmauern sind an den Grundstücksgrenzen zwischen den Parzellen bis 1,00 m zulässig.

9.2.4 Stützmauern bei Garagenzufahrten: Sofern Garagen an der Grundstücksgrenze errichtet werden, dürfen im 
Bereich der Garagenzufahrten Stützmauern errichtet werden. Auf diesen Stützmauern dürfen Zäune nach den 
Regeln dieser Festsetzung errichtet werden. Die Stützmauern dürfen von der Straßenkante bis zur Vorderkante der 
jeweiligen Garage ausgeführt werden. Die Oberkante der Stützmauer darf im Bereich der Zufahrt max. 0,50 m über 
der OK Erschließungsstraße liegen. Die Stützmauern müssen in den Bauanträgen exakt nach Lage, Länge und Höhe 
(mit Angabe von Höhenkoten an Fußpunkten und den Oberkanten) dargestellt werden.

9.2.5 Aufschüttungen und Abgrabungen sind bis zu einer Höhe von 1,50 m zulässig. An den Grenzen, an denen 
keine grenzständigen Stützmauern zulässig sind, muss ein Böschungswinkel von mind. 2:1 (Länge zu Höhe) zu den 
benachbarten Grundstücken eingehalten werden.

9.3 Wegebeläge an Stellplätzen, Zufahrten
Auf PKW-Stellplätzen sind ausschließlich versickerungsfähige Beläge zulässig (z. B. Rasengittersteine, breitfugiges 
Pflaster, wassergebundene Decken). Alternativ ist die Ableitung des anfallenden Oberflächenwassers in ausreichend 
versickerungsfähige Grünflächen auf dem Baugrundstück möglich. 

9.4 Beleuchtung
Für die Außenbeleuchtung sind ausschließlich Natriumdampflampen oder LED-Lampen zulässig. Es sind warmweiße 
Lichtquellen ohne UV-Licht-Emissionen zu wählen. Die Beleuchtung ist auf das erforderliche Maß (bezogen auf 
Helligkeit und Anzahl der Leuchtpunkte) zu reduzieren. Die Lichtstrahlung ist nach unten zu richten. Eine 
Bestrahlung von Gehölzbeständen und Ausgleichsflächen ist zu vermeiden.

9.5 Maßnahmenumsetzung, Entwicklungspflege
Die Durchführung der Pflanz- und Entwicklungsmaßnahmen hat spätestens in der an die Bezugsfertigkeit der 
Gebäude anschließenden Pflanz- / Vegetationsperiode zu erfolgen. Zu pflanzende Gehölze sind dauerhaft zu 
erhalten. 
Ausfälle sind zeitnah zu ersetzen (dies gilt auch für die als zu erhalten festgesetzten Gehölze). Die angestrebte 
Gehölzentwicklung ist durch geeignete Maßnahmen der Entwicklungspflege sicherzustellen. Hoher Konkurrenzdruck 
durch Gräser, Ruderalpflanzen ist durch Mahd oder Mulchung der Flächen zu reduzieren.

9.6 Freiflächengestaltungsplan, Umweltbaubegleitung
Für die öffentlichen Grünflächen inkl. Ausgleichsmaßnahmen ist ein qualifizierter Freiflächengestaltungsplan / 
landschaftsplanerischer Ausführungsplan vorzulegen. Der Ausführungsplan ist spätestens zu Beginn der 
Erschließungsmaßnahmen der uNB vorzulegen. Die Maßnahmen zur naturnahen Grabengestaltung sind mit dem 
Wasserwirtschaftsamt abzustimmen.
Die Erstgestaltung der Ausgleichsflächen ist durch eine qualifizierte Umweltbaubegleitung zu betreuen.

9.7 Vermeidungsmaßnahmen Artenschutz
Die Baufeldfreimachung erfolgt im Zeitraum 01.08. bis 29.02.. Ist die Baufeldfreimachung witterungsbedingt nicht im 
genannten Zeitraum möglich, so sind folgende Vergrämungsmaßnahmen erforderlich: 
- Die Vegetation im Eingriffsbereich ist zu entfernen und der Bereich offen zu halten; 
- Um bodenbrütende Vogelarten fern zu halten, sind Pfosten mit einer Höhe von 1,5 m über der Geländeoberkante in 
  einem Abstand von 15 m anzubringen, die mit einem Trassierband oder einer Flatterleine versehen werden;
- Diese Maßnahme muss vor dem 01.03. funktionstüchtig sein und aufrecht erhalten bleiben bis die 
  Baufeldfreimachung erfolgt.

Die Errichtung des Regenrückhaltebeckens hat außerhalb der Laichzeit / Hauptwanderzeit der Amphibien zu 
erfolgen oder das Baufeld ist durch einen Amphibienzaun abzuschirmen.
Bei der Erschließung ist der Erhalt der Durchgängigkeit des Gewässers für Amphibien zu beachten:
- Errichtung eines Durchlasses mit beidseitiger terrestrischer Berme;
- Bau des Durchlasses vor Beginn der Erschließungsmaßnahmen und nicht in den Abendstunden oder bei 
  Dämmerung;
- Errichtung eines Amphibienzaunes beidseitig der Straße im Bereich des Durchlasses für die Zeit der Bauphase der 
  Erschließung (Anordnung siehe Abbildung im Umweltbericht).

Die Grabenrenaturierung erfolgt ab Spätsommer außerhalb der Hauptwanderzeit von Amphibien.
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